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Signatur StAZH OS 48 (S. 477) 

Titel Verordnung über den allgemeinen Brandschutz 
(Änderung) 

Ordnungsnummer 861.12 

Datum 11.08.1982 
 
[S. 477] Der Regierungsrat beschliesst: 
I. Die Verordnung über den allgemeinen Brandschutz vom 31. Oktober 1979 wird wie 
folgt geändert: 
§ 16 Abs. 1. Für den Hausbedarf und den gewerblichen Kleinbetrieb dürfen folgende 
Höchstmengen brennbarer Flüssigkeiten gelagert werden: 
Lit. a unverändert, 
b) In mindestens feuerhemmend ausgebauten Räumen mit geringem Brandrisiko und in 

genügendem Abstand von eventuellen Zündquellen oder in feuerhemmend 
ausgebauten Schränken oder Schrankabteilen: 450 l mit einem Flammpunkt von 
weniger als 55 °C und 2000 l mit einem höheren Flammpunkt. 

Lit. c unverändert. 
Abs. 2. Die Lagerung von mehr als 450 l an brennbaren Flüssigkeiten bedarf der 
Bewilligung der Kantonalen Feuerpolizei. 
II. Diese Änderung tritt am 1. Oktober 1982 in Kraft. 
III. Veröffentlichung in der Gesetzessammlung. 
 
Zürich, den 11. August 1982 
 
Im Namen des Regierungsrates 
Der Präsident: Der Staatsschreiber: 
Gilgen Roggwiller 
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